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Verlegung des Wochenmarktes Alter Markt in den Nordabschnitt Breiter Weg 
vom 31. Mai bis 04. Juni 2022  

anlässlich der Durchführung des Stadtfestes 

Hiermit wird gemäß § 2 Absatz 3 der Wochenmarktordnung der Platz des Wochenmarktes „Alter 
Markt“ abweichend von § 2 Absatz 2 der Wochenmarktordnung in Verbindung mit der Nummer 1 
Buchstabe a der Anlage 1  

vom 31. Mai bis 04. Juni 2022 
wie folgt festgelegt: 

Nordabschnitt Breiter Weg (beidseitig) 
Westseite: ab Julius-Bremer-Straße bis Krökentor 

Ostseite: ab Julius-Bremer-Straße bis Große Steinernetischstr. 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Magdeburg als bekannt gegeben. 

Begründung 

Vom 03. Juni 2022 bis zum 06. Juni 2022 wird zu Pfingsten auf dem Alten Markt und ringsum das 
Stadtfest gefeiert. Der Alte Markt als zentraler Punkt lädt mit einem abwechslungsreichen 
Bühnenprogramm sowie kinder- und familienfreundliche Angeboten und Attraktionen, Händlern, 
Schaustellerbetrieben und kulinarischen Köstlichkeiten die Magdeburger und die Besucher unserer 
Stadt ein.  

Bedingt durch die umfangreichen Auf- und Abbauzeiten wird eine Verlegung des Wochenmarktes 
bereits ab dem 31. Mai 2022 bis einschließlich 04. Juni 2022 erforderlich. 

Die Öffnungszeiten werden durch die Verlegung nicht berührt. 

Der Alte Markt steht ab dem 07. Juni 2022 wieder für den Wochenmarkt zur Verfügung. 

Der Veranstalter des Wochenmarktes, die Magdeburger Weiße Flotte GmbH, ist mit diesen 
Verlegungen einverstanden und verzichtet für die oben genannten Zeiträume auf die Nutzung des 
Alten Marktes.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg erhoben werden.  

Magdeburg, 12.05.2022 

i.A.

gez. 
Ehlenberger 
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Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der 
Gewässermahd/Frühjahrskrautung 2022 an Gewässern 2. Ordnung und der Schrote 

Entsprechend den Festlegungen in § 41 Abs.1, 2 WHG in Verbindung mit §§ 52, 54 und 66 
WG LSA in der jeweils aktuell gültigen Fassung sowie den §§ 2 und 4 der Verbandssatzung 
des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ in der aktuell gültigen Fassung, teilt die ASTKA 
Bauunternehmen GmbH Altmersleben im Auftrag des Unterhaltungsverbandes „Untere 
Ohre“ mit, dass Sie in der Zeit vom  

voraussichtlich 09.05.2022 bis 30.06.2022 

die erforderlichen Gewässerunterhaltungsarbeiten (Gewässermahd/Frühjahrskrautung 2022) 
an den Gewässern 2. Ordnung und der Schrote (Gewässer 1. Ordnung) im zur 
Landeshauptstadt Magdeburg gehörenden Verbandsgebiet durchführen wird.  

Hinweis: Aus organisatorischen oder technologischen Gründen kann es zur Verschiebung 
des genannten Zeitraumes kommen. 

Altmersleben, 25.04.2022 

gez. Wilke 

Geschäftsführer 

Magdeburg, den 10.05.2022 

Im Auftrage 

gez. 
Scheerenberg  Landeshauptstadt Magdeburg 

Fachdienstleiterin  Dienstsiegel 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Magdeburg, den  12.05.2022 

gez. 
Dr. Trümper Landeshauptstadt Magdeburg 

Oberbürgermeister  Dienstsiegel 
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Bekanntmachung der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 252-3 „Berliner Chaussee 1-7/ 
Biederitzer Weg“ der Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) und Ersatzbekanntmachung 
__________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 21. April 2022 
folgende Satzung beschlossen: 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung, und § 8 Abs. 1 
des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12, S. 288), in der zuletzt 
geänderten Fassung, beschließt der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg am 21. April 
2022 den Bebauungsplan Nr. 252-3 „Berliner Chaussee 1-7/Biederitzer Weg“ bestehend aus 
der Planzeichnung (Planteil A) in der Fassung vom September 2021 und dem Text (Planteil 
B), als Satzung. 

Die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan Nr. 252-3 „Berliner Chaussee 1-7/Biederitzer Weg“ werden gebilligt.  

Die Satzung bestehend aus der Planzeichnung (Planteil A) und dem Text (Planteil B), tritt 
mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg in Kraft. 

Der Bebauungsplan Nr. 252-3 „Berliner Chaussee 1-7/Biederitzer Weg“ wurde aus dem 
Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Magdeburg in der zuletzt geänderten Fassung, 
entwickelt.    

Ausfertigungsvermerk: 

„Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der 
Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des 
Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.“ 

Magdeburg, den 23.05.2022 

gez. 
Dr. Trümper     Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister  Dienstsiegel 

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 

Magdeburg, den 23.05.2022 

gez. 
Dr. Trümper     Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister  Dienstsiegel 
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Ersatzbekanntmachung: 
 
Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Satzung an: 
 
- die Planzeichnung der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 252-3 „Berliner Chaussee/ 
Biederitzer Weg“ 
- die Begründung  
- die zusammenfassende Erklärung 
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 252-3 „Berliner 
Chaussee/Biederitzer Weg“ ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen.  
 
Alle interessierten Personen können den Bauleitplan, die Begründung und die 
zusammenfassende Erklärung sowie die der Planung zu Grunde liegenden Gutachten und 
Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) ab diesem Tage im 
Stadtplanungsamt Magdeburg, An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg, während der 
Dienstzeiten 
 
montags von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
dienstags von 08:00 Uhr – 17:30 Uhr 
mittwochs von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
donnerstags  von 08:00 Uhr – 15:00 Uhr 
freitags von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Magdeburg, den 23.05.2022 
 
 
gez. 
Dr. Trümper           Landeshauptstadt Magdeburg                                                                                                         
Oberbürgermeister                                                                  Dienstsiegel 
 
 Hinweise: 
 

1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB 
hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt: 
„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der  
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

 
2. Hinweis gemäß § 44 BauGB 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen.  
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz 
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des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen. 
 
§ 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt: 
„Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem 
Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune geltend 
gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den 
Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.” 
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Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 252-3 wird umgrenzt:

Lageplan  zum  S a t z u n g

Bebauungsplan Nr. 252 - 3                                     DS0441/21 Anlage 1

Bezeichnung: Berliner Chaussee 1-7 / Biederitzer Weg 

Verlängerung.

von der Ostgrenze der Flurstücke 24/2 und 24/1 (Flur 715) und deren nördlicher - im Osten:

von der Nordgrenze der Berliner Chaussee (Flurstück 10057 der Flur 715);- im Süden:

der Herrenkrugstraße (Flurstück 10001 der Flur 716);

von der Westgrenze des Flurstücks 467 der Flur 716 und von der Westgrenze - im Westen:

Weges (Flurstück 10027 der Flur 715);

des Flurstücks 62/1 der Flur 716 und der Nordwestgrenze des Biederitzer

angrenzend an die Bedarfshaltestelle im Flurstück 467, der Nordgrenze- im Nordwesten:

48,3

42
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Jahresabschluss 2020  
des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg beschließt in seiner 038. (VII) Sitzung am 
07.10.2021 unter der Beschluss-Nr. 1103-038(VII)21 den  

Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb 
KGm). 

Der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb 
KGm) wird zum 31.12.2020 wie folgt festgestellt: 

1. Feststellung des Jahresabschluss 2020
1.1. Bilanzsumme  24.841.244 EUR 

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 
- das Anlagevermögen      104.973 EUR 
- das Umlaufvermögen  24.736.271 EUR 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital    1.179.477 EUR 
- Rückstellungen    1.213.383 EUR 
- Verbindlichkeiten  22.346.070 EUR 
- Rechnungsabgrenzungsposten      102.314 EUR 

1.2. Jahresergebnis 
1.2.1. Summe der Erträge  39.038.047 EUR 
1.2.2. Summe der Aufwendungen 38.019.537 EUR 
1.2.3. Jahresgewinn    1.018.510 EUR 

2. Verwendung des Jahresgewinns

Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers   1.018.510 EUR 

3. Dem bis zum 31.12.2020 bestellten Betriebsleiter, Herrn Heinz Ulrich, wird gemäß
Eigenbetriebsgesetz in geltender Fassung Entlastung erteilt.

Magdeburg, den 11.05.2022 

gez. 
Dr. Trümper  Landeshauptstadt 
Oberbürgermeister      Magdeburg 
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„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 
 
An den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Prüfungsurteile  
Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kommunales Gebäudemanagement der 
Landeshauptstadt Magdeburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 
2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs 
Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.  
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt 
(EigBG), der Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBVO) i.V.m. den einschlägigen deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. 
Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt, und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und § 140 Abs. 1 Nr. 2 i. V.m. § 142 Abs.1 Nr. 1 – 4 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Ich bin von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der 
Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  
Ich weise darauf hin, dass der Eigenbetrieb zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben 
insbesondere für nicht umlegbare Kosten sowohl in der Vergangenheit als auch künftig 
unverändert auf die finanzielle Unterstützung der Landeshauptstadt Magdeburg angewiesen 
ist. Ich verweise auf die Ausführungen im Lagebericht. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt sowie den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
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handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt sowie den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften 
des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
sowie den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebricht erbringen zu können.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt sowie den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 140 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 142 Abs. 1 Nr. 1 – 4 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

 identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane 
und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

 führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung 
feststelle.“  
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 Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes: 
  
Entsprechend § 19 Abs. 3 EigBG LSA i.V.m. § 322 HGB sowie § 142 KVG LSA obliegt dem 
Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg die Prüfung von Eigenbetrieben. 
Nach Maßgabe § 142 Abs. 2 KVG LSA kann sich das Rechnungsprüfungsamt hierzu eines 
Wirtschaftsprüfers bedienen. Nach Vorschlag des Betriebsausschusses beauftragte das 
Rechnungsprüfungsamt Herrn Sebastian Paul, Wirtschaftsprüfer. 
 
Aus der Sicht des Amtes 14 ergeben sich zum Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers zum o. a. 
Jahresabschluss keine weiteren Hinweise, deshalb trifft das Rechnungsprüfungsamt gemäß 
§ 19 Abs. 3 EigBG LSA, Anlage 8 EigBVO LSA den folgenden Feststellungsvermerk zum 
Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes „Kommunales Gebäudemanagement“: 
 
„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 20. Juli 2021 abgeschlossener Prüfung 
durch den mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Dipl. Kfm. Sebastian Paul 
Wirtschaftsprüfer die Buchführung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebes 
Kommunales Gebäudemanagement den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung 
entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht 
im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu 
Beanstandungen keinen Anlass.“     
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Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Magdeburg, den 11.05.2022 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister      Dienstsiegel  
 
 
 
 

Ersatzbekanntmachung 
 
 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 
 
- Bilanz 
- Gewinn- und Verlustrechnung 
- Anhang 
- Lagebericht 
- Wiedergabe des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
- Feststellungsvermerks des Rechnungsprüfungsamtes 
  
 
Die ersatzbekanntgemachten Urkunden liegen in der Zeit 13.06.2022 – 22.06.2022 im 
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Gerhart-Hauptmann-Str. 24-26, 39108 
Magdeburg, Zimmer 8, aus und können dort von jeder und jedem Interessierten während der 
Dienststunden eingesehen werden. 
 
 
Magdeburg, den 11.05.2022 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister      Dienstsiegel  
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